
Allgemeine Bestimmungen 17

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  
Gerichtsstand

Der Tatort.
_ § \

(1) Der Gerichtsstand ist bei dem Gerichte begründet,
in dessen Bezirk die strafbare Handlung begangen ist.

(2) Wird der Tatbestand der strafbaren Handlung durch 
den Inhalt einer im Inland erschienenen Druckschrift be
gründet, so ist“ als das nach Abs. 1 zuständige Gericht nur 
das Gericht anzusehen, in dessen Bezirk die Druckschrift 
erschienen ist. Jedoch ist in den Fällen der Beleidigung, 
sofern die Verfolgung im Wege der Privatklage stattfin
det, auch das Gericht, in dessen Bezirk die Druckschrift 
verbreitet worden ist, zuständig, wenn in diesem Bezirk 
die beleidigte Person ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt hat.

Der Wohnsitz.
§8

(1) Der Gerichtsstand ist auch bei dem Gerichte be
gründet, in dessen Bezirk der Angeschuldigte zur Zeit 
der Erhebung der Klage seinen Wohnsitz hat.

(2) Hat der Angeschuldigte einen Wohnsitz im Deut
schen Reich nicht, so wird der Gerichtsstand auch durch 
den gewöhnlichen Aufenthaltsort und, wenn ein solcher 
nicht bekannt ist, durch den letzten Wohnsitz bestimmt.

Verwahrungsort.
§ 8a

(nicht mehr anwendbar)
Artm.s § 8a war durch Art. II der VO über den Geltungsbereich des 

Strafrechts vom 6. Mai 1940 (RGBl. I S. 754) eingefügt worden.

Ergreifungsort.
§9

(1) Wenn die strafbare Handlung im Auslande be
gangen und ein Gerichtsstand in Gemäßheit des § 8 nicht
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